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Luftfahrtgerat (Ausriistung und Betrieb des Luftfahrtgerates auferhalb von
Luftfahrtunternehmen ) (3. DV LuftBO)



Bekanntmachung der
Neufassung der Dritten Durchfiihrungsverordnung zur Betriebsordnung fiir
Luftfahrtgerat (Ausriistung und Betrieb des Luftfahrtgerates auRerhalb von
Luftfahrtunternehmen ) (3. DV LuftBO)

Die neu gefasste Dritte Durchfuhrungsverordnung zur Betriebsordnung flr
Luftfahrtgerat (Ausristung und Betrieb des Luftfahrtgerates auflerhalb von
Luftfahrtunternehmen, 3. DV LuftBO) ist im Bundesanzeiger Nr. 48 (Seite 1139) vom
27. Marz 2009 verkindet worden und ist am Tage nach ihrer Verkiindung in Kraft
getreten. Sie wird hiermit nachrichtlich bekannt gegeben.

Weiterfuhrende Erlauterungen zu einzelnen Bestimmungen der neu gefassten 3.
DVLuftBO wird das Luftfahrt-Bundesamt auf seiner Website unter www.lba.de zur
Verflgung stellen.

Braunschweig, den 31.03.2009
AZ: T 602/30300/431.01.03

Das Luftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

-MUHLKE-

Dritte Durchfiihrungsverordnung

zur Betriebsordnung fiir Luftfahrtgerat
(Ausriistung und Betrieb des Luftfahrtgerates auerhalb von Luftfahrtunternehmen)

(3. DV LuftBO)

Vom 19. Marz 2009

Auf Grund des § 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Nummer 1 und
Absatz 3 Satz 3 des Luftverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai
2007 (BGBI. I S. 698) in Verbindung mit § 56 der Betriebsordnung fur Luftfahrtgerat vom 4.
Marz 1970 (BGBI. | S. 262), der durch Artikel 1 Nummer 12 der Verordnung vom 29. Juli
1998 (BGBI. | S. 1989) geandert wurde, verordnet das Luftfahrt-Bundesamt:
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt fur die Ausrustung und den Betrieb des nach den Vorschriften der
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung zum Verkehr zugelassenen Luftfahrtgerates. Diese
Verordnung gilt nicht fur Luftfahrtgerate zur gewerbsmafligen Beférderung von Personen und
Sachen.



(1)

Abschnitt 2
Ausriistung von Luftfahrzeugen

Unterabschnitt 1
Alle Luftfahrzeuge

§2
Ausristung fur Flige nach Instrumentenflugregeln
(zu § 20 Absatz 1 LuftBO)

Motorgetriebene Luftfahrzeuge, die nach Instrumentenflugregeln geflogen werden, sind
wie folgt auszurusten:

1. einem Doppelsteuer, wenn das Luftfahrzeug nach den Vorschriften der
Betriebsordnung fur Luftfahrtgerat von zwei Luftfahrzeugfihrern zu fuhren und zu
bedienen ist, und

2. Fluguberwachungsgeraten, die fir die sichere Fuhrung und Bedienung des
Luftfahrzeuges erforderlich sind, mindestens jedoch mit:

a) einer Fahrtmesseranlage, die gegen Vereisung und Kondensation
geschutzt ist,

b) zwei barometrischen Hohenmesseranlagen, darunter einem Feinhéhen-
messer,

, c) einem Variometer,
d) einem Kurskreisel,
e) einem Magnetkompass,
f) einem Kreiselhorizont,
g) einer Scheinlotanzeige,
h) einem AufRenluftthermometer,
i) einem Wendezeiger oder einem zusatzlichen Kreiselhorizont, die unabhan-
gig von der Energiequelle des unter Buchstabe f geforderten Kreiselhorizontes
versorgt werden,
j) einer Uhr mit groRem Sekundenzeiger und Stoppeinrichtung,
k) einer Beleuchtungsanlage fur alle Instrumente und Bedienungsgerate, die
fur die sichere Fuhrung des Luftfahrzeugs erforderlich sind,
[) einem Anzeigegerat fur die ordnungsgemalfie Funktion der Energieversor-
gung der Kreiselgerate und
m) einer elektrischen Handlampe flr jedes Besatzungsmitglied, die unab-
hangig vom Bordnetz ist.

(2) Hubschrauber sind abweichend von Buchstabe f und g mit einem kunstlichen
Horizont je vorgeschriebenem Piloten und einem zusatzlichen kiinstlichen Horizont
auszurusten.



§3
Ausriistung fiir Fliige nach Instrumentenflugregeln liber den Nordatlantik

(zu § 20 Absatz 1 LuftBO)

(1) Flugzeuge mussen fur Flige nach Instrumentenflugregeln Uber den Nordatlantik
zusatzlich zu der Ausristung nach § 2 mit zwei Langstrecken-Navigationsanlagen in
folgendem begrenzten Luftraum ausgeristet sein:

zwischen Flugflache 275 und Flugflache 400 in dem

1. im Osten durch die Ostlichen Grenzen der Kontrollbezirke Santa Maria Oceanic,
Shanwick Oceanic und Reykjavik,

2. im Norden durch den geographischen Nordpol,

3. im Westen — nordlich der geographischen Breite 38°30'N — durch die westlichen
Grenzen der Kontrollbezirke Reykjavik, Gander Oceanic und New York Oceanic und —
sudlich der geographischen Breite 38°30'N — durch den Langengrad 60°W im
Kontrollbezirk New York Oceanic und

4. im Suden — 6stlich des Langengrades 60°W — durch den Breitengrad 27°N und —
westlich des Langengrades 60°W — durch die geographische Breite 38°30’N.

(2) Jede einzelne der zwei Langstrecken-Navigationsanlagen muss der Besatzung
fortlaufend die Position des Flugzeuges anzeigen kénnen und bestehen aus:

1. einer Tragheitsnavigationsanlage oder
2. einer Global Navigation Satellite System (GNSS)-Empfangsanlage.

(3) Dem Luftfahrt-Bundesamt ist ein Nachweis dariber zu erbringen, dass diese
Ausristung folgende Genauigkeit der Navigation ermdglicht:

1. die Standardabweichung des seitlichen Kursfehlers darf 6,3 Seemeilen nicht
uberschreiten,

2. der Anteil an der Gesamtflugzeit, den das Luftfahrzeug sich 30 Seemeilen oder mehr
aulerhalb des zugewiesenen Kurses Uber Grund befindet, muss weniger als 5,3 x 10™
betragen (weniger als eine Stunde in etwa 2 000 Flugstunden),

3. der Anteil an der Gesamtflugzeit, den das Luftfahrzeug sich zwischen 50 und 70
Seemeilen aulerhalb des zugewiesenen Kurses Uber Grund befindet, muss weniger
als 13 x 10 betragen (weniger als eine Stunde in etwa 8 000 Flugstunden).

(4) Abweichend von Absatz 1 ist die Ausristung des Flugzeuges mit nur einer
Langstrecken-Navigationsanlage nach Absatz 2 oder Absatz 6 zusatzlich zur Ausristung
nach § 2 zulassig, wenn Flige nach Instrumentenflugregeln ausschliellich zwischen dem
Nordteil GroRbritanniens oder Irland einerseits und Nordostkanada andererseits Uber Island
und Grénland in dem nach Absatz 1 festgelegten Luftraum durchgeflihrt werden.

(5) Einer zusatzlichen Ausristung nach Absatz 2 bedarf es nicht bei Fligen nach
Instrumentenflugregeln von und nach Island auf den durch die Navigationsfunkfeuer

1. Flesland, Myggenaes und Ingolfshofdi oder
2. Sumburgh, Akraberg und Myggenaes
festgelegten Flugstrecken.

(6) Das Luftfahrt-Bundesamt kann andere als die in Absatz 2 geforderten
Navigationsanlagen als Ausristung genehmigen, wenn diese Ausristung die
Navigationsgenauigkeit nach Absatz 3 aufweist.



§4

Ausriistung fiir Fliige in Luftraumen mit verringerter Hohenstaffelung

(Reduced Vertical Separation Minimum, RVSM)

(zu § 20 Absatz 1 LuftBO)

(1) Flugzeuge missen fur Flige nach Instrumentenflugregeln in Luftrdumen mit
verringerter Hohenstaffelung (RVSM-Luftraume) mit

1. zwei voneinander unabhangigen Héhenmesseranlagen,

2. einem  Sekundarradar-Antwortgerat  (Transponder) mit  automatischer
HoéhenUbermittlung,

3. einer H6hen-Warnanlage und
4. einem Flugregler mit Hohenhaltung

ausgestattet und als Flugzeug-Gruppe (group aircraft) oder als einzelnes Flugzeug (non-
group aircraft) den geltenden Lufttichtigkeitsforderungen genliigen und entsprechend
zugelassen sein.

(2) Die Ausrustung nach Absatz 1 muss dabei fir die Zulassung als Flugzeug-Gruppe
folgende Anforderungen erfillen:

1. Der mittlere Fehler der Hohenmesseranlage (mean altrimetry system error; ASE)
darf unter den in der technischen Dokumentation der Musterzulassungsbehdrde
vorgesehenen normalen Betriebsbedingungen 80 Fufl und unter allen Ubrigen
Betriebsbedingungen 120 Fuld nicht Gberschreiten.

2. Der mittlere Fehler der HoOhenmesseranlage =zuzlglich der dreifachen
Standardabweichung darf unter den in der technischen Dokumentation der
Musterzulassungsbehdérde vorgesehenen normalen Betriebsbedingungen 200 Fufd und
unter allen Ubrigen Betriebsbedingungen 245 Fuld nicht Gberschreiten.

(3) FUr die Zulassung eines einzelnen Flugzeuges darf der mittlere Fehler der
Hohenmesseranlage der Ausristung nach Absatz 1 unter den in der technischen
Dokumentation der Musterzulassungsbehérde vorgesehenen normalen
Betriebsbedingungen 160 Ful® und unter allen Ubrigen Betriebsbedingungen 200 Fuf} nicht
Uberschreiten.

(4) FUr die Zulassung der Flugzeuge nach Absatz 2 und 3 muss der Flugregler mit
Hohenhaltung sicherstellen, dass die Abweichung von der gewahlten Flughdhe nach oben
und nach unten nicht mehr als 65 Ful} betragt.

§5
Ausriistung fiir Fliige nach Sichtflugregeln

(zu § 20 Absatz 1 LuftBO)

(1) Fdr Flige nach Sichtflugregeln am Tage sind motorgetriebene Luftfahrzeuge wie folgt
auszurusten:

1. einem Magnetkompass,
2. einem barometrischen Feinhohenmesser,
3. einer Fahrtmesseranlage und

4. einer Uhr mit Sekundenanzeige.

(2) FUr Fluge nach Sichtflugregeln bei Nacht sind motorgetriebene Luftfahrzeuge
zusatzlich zu der Ausristung nach Absatz 1 wie folgt auszuristen:

1. einer Fluglageanzeige (kunstlicher Horizont) fur jeden vorgeschriebenen Piloten,

2. einer Scheinlotanzeige,



. einem Kurskreisel,

3

4. einem Variometer,

5. einem Landescheinwerfer,

6. Beleuchtungsanlagen fir die Fluggastraume,

7. einer elektrischen Handlampe flr jedes Besatzungsmitglied, die unabhangig vom
Bordnetz ist und

8. einer Beleuchtung aller fur den sicheren Betrieb notwendigen Fluginstrumente,
9. fur Flugzeuge mit einem Aufienluftthermometer und

10. fur Flugzeuge mit einem Anzeigegerat fur die ordnungsgemafle Funktion der
Energieversorgung der Kreiselgerate.

§6
Ausriistung fiir kontrollierte Fliige nach Sichtflugregeln

(zu § 20 Absatz 1 LuftBO)

Fir kontrollierte Flige nach Sichtflugregeln in dafir von der zustandigen
Flugsicherungsorganisation festgelegten Luftrdumen sind motorgetriebene Luftfahrzeuge
zusatzlich zu der Ausristung nach § 5 Absatz 1 wie folgt auszurtsten:

1. einem Kurskreisel,
2. einem Variometer,
3. einem Wendezeiger oder einem Kreiselhorizont und

4. einer Scheinlotanzeige.

§7
Ausriistung von Segelflugzeugen fiir Wolkenfliige

(zu § 20 Absatz 1 LuftBO)
Fir Wolkenflige sind Segelflugzeuge wie folgt auszuristen:

1. einem Fahrtmesser,

2. einem Hohenmesser,

3. einem Wendezeiger mit Scheinlot,
4. einem Magnetkompass und
5

. einem Variometer.



§8
Sonstige Ausriistung

(zu §§ 19 bis 22 LuftBO)
Flugzeuge und Hubschrauber sind im Ubrigen immer wie folgt auszuristen:

1. einem leicht zuganglichen Verbandskasten, der mindestens DIN 13164, Ausgabe
Januar 1998, erfillt,

2. einem Handfeuerléscher im Cockpit und in jedem Fluggastraum, wenn dieser
durch die Besatzung nicht leicht zu erreichen ist,

3. aktuellen und entsprechend der Betriebsart geeigneten Karten fir die geplante
Flugstrecke und mogliche Ausweichstrecken,

4. Unterlagen Uber Malinahmen und Signale, die gemalf § 21 Absatz 4 LuftVO bei der
Ansteuerung durch militarische oder polizeiliche Luftfahrzeuge anzuwenden sind,

5. einer ausreichenden Anzahl von Ersatzsicherungen, sofern Schmelzsicherungen
im Cockpit Verwendung finden.

§9
Durchbruchstellen

(zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 LuftBO)

(1) Wenn an einem Luftfahrzeug von aullen aufbrechbare Rettungséffnungen
(Durchbruchstellen) gemald den Angaben des Luftfahrzeugherstellers zur Rettung der
Insassen in einem Notfall fir die Rettungskrafte von aufien angebracht werden, sind diese
Bereiche wie unten dargestellt zu markieren. Die Markierungen mussen rot oder gelb sein
und gegebenenfalls eine weilte Konturlinie haben, um sich vom Hintergrund abzuheben.

(2) Wenn die Markierungen der Ecken eines Durchbruchbereiches weiter als zwei Meter
voneinander entfernt sind, missen Zwischenmarkierungen mit den Abmessungen neun
Zentimeter x drei Zentimeter eingefiigt werden, so dass nicht mehr als zwei Meter zwischen
zwei benachbarten Markierungen liegen.
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§ 10
Navigations- und Sprechfunkausriistung
(zu § 20 LuftBO)
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Luftfahrzeuge muissen mit einer Navigations- und Sprechfunkausriistung ausgestattet sein,
die es ermdglicht, den Flug in Ubereinstimmung mit den von der zusténdigen
Flugsicherungsorganisation festgelegten Regeln und Bedingungen und nach den
Anweisungen des Flugverkehrskontrolldienstes durchzuflhren.



§ 11
Sauerstoffversorgung

(zu § 21 Absatz 2 LuftBO)

(1) Der erforderliche mitzufihrende Sauerstoffvorrat richtet sich nach der Flughdhe, der
Flugdauer in bestimmten Flughdhen und nach der Anzahl der Personen an Bord.

(2) Fluge in Kabinendruckhéhen von mehr als 3 600 Meter (12 000 Fuf3) darfen nur
durchgefuhrt werden, wenn die an Bord mitgefiihrte Menge an Sauerstoff zur Versorgung
wie folgt ausreicht:
1. Versorgung aller Besatzungsmitglieder sowie zehn Prozent der Fluggaste, wenn die
Flugzeit 30 Minuten in einer Kabinendruckhéhe von 3 600 Meter (12 000 FuR)
Uberschreitet und

2. Versorgung aller Besatzungsmitglieder sowie der Fluggaste flr die gesamte Zeit in
einer Kabinendruckhéhe von mehr als 4 000 Meter (13 000 FuR).

(3) Der verantwortliche Luftfahrzeugfuhrer hat sicherzustellen, dass der erforderliche
Sauerstoffvorrat an Bord zur Verfligung steht.

(4) Alle Flugbesatzungsmitglieder, die mit der Ausfiihrung von Téatigkeiten flr eine sichere
Flugdurchfiihrung betraut sind, missen jederzeit fortlaufend mit Sauerstoff versorgt werden
koénnen.

(5) Die Kabinendruckhohe ist bei Luftfahrzeugen ohne Druckkabine die Flughéhe Uber
Normal Null.

§12
Ausristung fiir Fliige uiber Land- Notausriistung

(zu § 21 Absatz 1 LuftBO)

Weist ein Staat, in dessen Luftraum der Flug durchgeflihrt werden soll, in seinem
Luftfahrthandbuch (AIP — Aeronautical Information Publication) Landgebiete aus, in denen
die Durchfuhrung des Such- und Rettungsdienstes besonders schwierig oder nicht moglich
ist, sind Luftfahrzeuge mit Signal- und Hilfsmitteln sowie mit Notvorraten auszuriisten. Die
Hilfsmittel und Notvorrate missen geeignet sein, die Personen unter den zu erwartenden
Verhaltnissen am Leben zu erhalten. Art und Umfang missen den von den Behdrden des
Uberflogenen Staates erlassenen Vorschriften entsprechen.

Unterabschnitt 2
Flugzeuge

§13
Ausriustung fiir Fliige uber Wasser — Wasserflugzeuge

(zu § 21 Absatz 1 LuftBO)

(1) Far Flige Uber Wasser sind Wasserflugzeuge mit einer Ausrlistung, die zum
Festmachen, Ankern und Mandvrieren des Luftfahrzeuges auf dem Wasser erforderlich ist,
auszustatten.

(2) Wenn der Staat, in dessen Luftraum der Flug durchgefiihrt werden soll, es fordert, sind
die Luftfahrzeuge mit der nach den internationalen Regeln zur Verhitung von



ZusammenstoBen auf See vorgeschriebene Ausrustung zur Erzeugung von akustischen
Signalen auszustatten.

(3) Fur jede Person ist eine Schwimmweste mit einem Licht zur Ortung mitzufihren. Jede
Schwimmweste ist so unterzubringen, dass sie vom Sitz oder von der Liege der Person, fur
die sie vorgesehen ist, leicht zuganglich ist.

(4) Wasserflugzeuge im Sinne dieser Vorschrift sind auch Amphibienflugzeuge, sofern sie
als Wasserflugzeug betrieben werden.

§14
Ausriistung fiir Fliige ilber Wasser - Landflugzeuge

(zu § 21 Absatz 1 LuftBO)

(1)  Wenn bei Fligen mit einmotorigen Landflugzeugen Uber Wasser die Entfernung von
der nachsten Kuste groRer ist, als die jeweilige Gleitdistanz, ist fur jede Person eine
Schwimmweste mit einem Licht zur Ortung mitzufuhren. Jede Schwimmweste ist so
unterzubringen, dass sie vom Sitz oder von der Liege der Person, fir die sie vorgesehen ist,
leicht zuganglich ist.

(2) Landflugzeuge im Sinne dieser Vorschrift sind auch Amphibienflugzeuge, sofern sie als
Landflugzeuge betrieben werden.

§ 15
Ausrustung fur Flige liber Wasser — Alle Flugzeuge

(zu § 21 Absatz 1 LuftBO)

(1) Far Flige Uber Wasser, bei denen geeignete Flachen an Land zur Notlandung mehr als
93 Kilometer (50 Nautische Meilen) vom Luftfahrzeug entfernt sind, ist fur jede Person eine
Schwimmweste mit einem Licht zur Ortung mitzufihren. Jede Schwimmweste ist so
unterzubringen, dass sie vom Sitz oder von der Liege der Person, fir die sie vorgesehen ist,
leicht zuganglich ist.

(2) Einmotorige Luftfahrzeuge durfen nur dann auf Flugen Uber Wasser betrieben werden,
wenn geeignete Flachen an Land zur Notlandung nicht mehr als 185 Kilometer (100
Nautische Meilen) vom Luftfahrzeug entfernt sind.

(3) Mehrmotorige Luftfahrzeuge, die mit einem ausgefallenen Triebwerk ihren Flug fort-
setzen kénnen, dirfen nur dann auf Fligen Uber Wasser betrieben werden, wenn geeignete
Flachen an Land zur Notlandung nicht mehr als 370 Kilometer (200 Nautische Meilen) vom
Luftfahrzeug entfernt sind.

(4) Werden die Entfernungen nach Absatz 2 oder 3 Uberschritten, ist eine ausreichende
Anzahl von Rettungsflolen zur Aufnahme aller Luftfahrzeuginsassen mitzufihren. Die
RettungsfléBe sind mit Uberlebensausriistung unter Berlicksichtigung der zu befliegenden
Strecke zu versehen und so unterzubringen, dass sie im Notfall leicht zuganglich sind.



§ 16
Notsender

(zu § 22 LuftBO)

(1) Fur Flage ins Ausland mussen ab dem 1. Oktober 2009 alle Flugzeuge mit mindestens
einem Notsender ausgerustet sein, der auf 121,5 Megahertz und 406 Megahertz senden
kann.

(2) Abdem 1. Januar 2010 missen alle Flugzeuge mit mindestens einem Notsender (ELT)
nach Absatz 1 ausgerustet sein.

(3) Flugzeuge, die nach dem 1. Oktober 2009 erstmals zum Verkehr zugelassen werden,
muissen mit einem automatischen Notsender ausgerustet sein, der auf 121,5 Megahertz und
406 Megahertz senden kann.

§17
Tonaufzeichnungsanlage fiir das Cockpit

(zu § 22 LuftBO)

(1) Flugzeuge mit einer hochstzulassigen Startmasse von mehr als 27 000 Kilogramm, die
seit dem 1. Januar 1987 erstmals zum Verkehr zugelassen worden sind, sind mit einer
Tonaufzeichnungsanlage fur das Cockpit auszuristen.

(2) Die Tonaufzeichnungsanlage dient der Speicherung des Funkverkehrs, der Gesprache
und der Gerausche innerhalb des Cockpits.

(3) Die Tonaufzeichnungsanlage flr das Cockpit muss mindestens die Daten speichern
koénnen, die wahrend der letzten 30 Betriebsminuten der Anlage aufgezeichnet wurden.

(4) Die Aufzeichnungszeit fur Tonaufzeichnungsanlagen in Flugzeugen mit einer
hoéchstzuldssigen Startmasse von mehr als 5 700 Kilogramm, die nach dem 1. Oktober 2009
erstmals zum Verkehr zugelassen werden, muss mindestens zwei Stunden betragen.

§18
Flugdatenschreiberanlage

(zu § 22 LuftBO)

(1) Flugzeuge mit einer hdchstzuldssigen Startmasse von mehr als 27 000 Kilogramm, die
am oder nach dem 1. Januar 1989 erstmals zum Verkehr zugelassen worden sind, sind mit
einem Flugdatenschreiber des Typs | auszurlsten.

(2) Flugzeuge mit einer hochstzulassigen Startmasse von mehr als 5 700 Kilogramm, die
nach dem 1. Januar 2005 erstmals zum Verkehr zugelassen worden sind, sind mit einem
Flugdatenschreiber des Typs IA auszuristen.

(3) Der Flugdatenschreiber muss mindestens die Daten speichern koénnen, die wahrend
der letzten 25 Betriebsstunden der Anlage aufgezeichnet wurden.

(4) Der Flugdatenschreiber darf wahrend des Fluges nicht abgeschaltet werden.

(5) Im Falle der Nutzung digitaler Datenverbindungen mit einer bodengestitzten
Gegenstelle mussen Flugzeuge, fur die eine Tonaufzeichnungsanlage fur das Cockpit nach
§ 17 vorgeschrieben ist und die nach dem 1. Oktober 2009 erstmals zum Verkehr
zugelassen werden, mit einem Flugdatenschreiber ausgeristet sein, der die per
Datenverbindung ausgetauschten Daten aufzeichnet.

(6) Im Falle der Nutzung digitaler Datenverbindungen mit einer bodengestitzten
Gegenstelle mussen ab dem 1. Januar 2013 alle Flugzeuge, fur die eine
Tonaufzeichnungsanlage fiur das Cockpit nach § 17 vorgeschrieben ist, mit einem



Flugdatenschreiber ausgeristet sein, der die per Datenverbindung ausgetauschten Daten
aufzeichnet.

§19
Bodenannaherungswarnanlage

(zu § 22 LuftBO)

Ab dem 1. Oktober 2009 sind turbinengetriebene Flugzeuge mit einer hdéchstzulassigen
Startmasse von mehr als 5 700 Kilogramm oder einer hoéchsten genehmigten
Fluggastsitzzahl von mehr als neun mit einer Bodenannaherungswarnanlage der Klasse B
(TAWS Class B) auszurusten, sofern sie nicht Dbereits mit einer
Bodenannaherungswarnanlage (GPWS) ausgertstet sind.

§20
Machzahlanzeige

(zu § 22 LuftBO)

Flugzeuge, deren Kompressibilititsgrenzwerte auf den vorgeschriebenen Fahrtmessern
nicht angezeigt werden, missen mit einer Machzahlanzeige ausgeristet sein.

§ 21
Bordseitige Kollisionsschutzanlage

(zu § 22 LuftBO)

Turbinengetriebene Flugzeuge mit einer hochstzulassigen Startmasse von mehr als 5 700
Kilogramm oder mit einer Fluggastsitzzahl von mehr als neunzehn sind mit einer
bordseitigen Kollisionsschutzanlage, die hinsichtlich der Leistungsanforderungen mindestens
denen der Klasse Il (ACAS II) entspricht, auszurusten.

Unterabschnitt 3
Hubschrauber

§22
Ausristung fur Fluge tiber Wasser - Notschwimmeranlage

(zu § 21 Absatz 1 LuftBO)

Folgende Hubschrauber, die flr Flige Uber Wasser eingesetzt werden, missen mit einer
dauerhaft entfalteten oder schnell entfaltbaren Notschwimmeranlage ausgeristet sein:

1. mehrmotorige Hubschrauber bei Flligen Uber Wasser in einer Entfernung zum Land,
die einer Flugstrecke von mehr als zehn Minuten bei normaler
Reisefluggeschwindigkeit entspricht, oder

2. einmotorige Hubschrauber bei Fligen tber Wasser auf3erhalb einer Entfernung zum
Land, die im Autorotationsflug zurtickgelegt werden kann oder eine sichere Notlandung
erlaubt.



§23
Ausriistung fiir Fliige liber Wasser - Notausriistung

(zu § 21 Absatz 1 LuftBO)

(1) Hubschrauber dirfen fur Flige Uber Wasser nur betrieben werden, wenn fir jede
Person an Bord eine Schwimmweste mit einem Licht zur Ortung vorhanden ist. Diese muss
so untergebracht sein, dass sie von dem Sitz oder der Liege der Person, fir die sie
vorgesehen ist, leicht zuganglich ist.

(2) Hubschrauber, die Flige Uber Wasser nach § 22 durchfiihren, sind zusatzlich mit
folgender Notausristung auszustatten:

1. Rettungsinseln oder Schlauchboote in ausreichender Anzahl fur die Aufnahme aller
Personen, die mit einer Uberlebensausriistung, einschlieRlich lebenserhaltender Mittel,
in Abhangigkeit von der Flugstrecke ausgestattet und so verstaut sind, dass ein
schneller Einsatz im Notfall moglich ist.

2. pyrotechnische Notsignalmittel.

§24
Ausrustung fur Fluge liber Wasser - Notsender

(zu § 21 Absatz 1 LuftBO)

Ab dem 1. Oktober 2009 missen alle Hubschrauber flr Flige Uber Wasser nach § 22 mit
mindestens einem automatischen Notsender und einem Notsender in der Rettungsinsel oder
der Schwimmweste ausgertstet sein. Der Notsender muss auf den Frequenzen 121,5
Megahertz und 406 Megahertz senden kénnen.

§ 25
Ausristung fir Fliige liber Land - Notsender

(zu § 21 Absatz 1 LuftBO)

(1) FlOr Flige ins Ausland missen ab dem 1. Oktober 2009 alle Hubschrauber mit
mindestens einem automatischen Notsender ausgerustet sein, der auf 121,5 Megahertz und
406 Megahertz senden kann.

(2) Ab dem 1. Januar 2010 mussen alle Hubschrauber mit mindestens einem automatischen
Notsender ausgerustet sein, der auf 121,5 Megahertz und 406 Megahertz senden kann.

§ 26
Tonaufzeichnungsanlage fiir das Cockpit

(zu § 22 LuftBO)

(1) Hubschrauber mit einer héchstzulassigen Startmasse von mehr als 7 000 Kilogramm,
die am oder nach dem 1. Januar 1987 erstmals zum Verkehr zugelassen wurden, sind mit
einer Tonaufzeichnungsanlage fir das Cockpit auszuristen.

(2) FiOr Hubschrauber ohne Flugdatenschreiber muss zudem mindestens die
Hauptrotordrehzahl aufgezeichnet werden.

(3) Die Tonaufzeichnungsanlage flr das Cockpit muss mindestens die Daten speichern
kénnen, die wahrend der letzten 30 Betriebsminuten der Anlage aufgezeichnet wurden.

(4) Die Aufzeichnungszeit flir Tonaufzeichnungsanlagen in Hubschraubern, die nach dem
1. Oktober 2009 erstmals zum Verkehr zugelassen worden sind, muss mindestens zwei
Stunden betragen.



§ 27
Flugdatenschreiberanlage

(zu § 22 LuftBO)

(1) Hubschrauber mit einer héchstzulassigen Startmasse von mehr als 7 000 Kilogramm,
die nach dem 1. Januar 1989 erstmals zum Verkehr zugelassen worden sind, missen mit
einem Flugdatenschreiber vom Typ IV ausgerustet sein.

(2) Hubschrauber mit einer hdchstzuldssigen Startmasse von mehr als 3 180 Kilogramm,
die nach dem 1. Januar 2005 erstmals zum Verkehr zugelassen worden sind, mussen mit
einem Flugdatenschreiber vom Typ IV A ausgerustet sein.

(3) Der Flugdatenschreiber muss mindestens die Daten speichern kénnen, die wahrend
der letzten zehn Betriebsstunden der Anlage aufgezeichnet wurden.

(4) Der Flugdatenschreiber darf wahrend des Fluges nicht abgeschaltet werden.

(5) Im Falle der Nutzung digitaler Datenverbindungen mit einer bodengestitzten
Gegenstelle missen Hubschrauber, fir die eine Tonaufzeichnungsanlage fur das Cockpit
nach § 26 vorgeschrieben ist und die nach dem 1. Oktober 2009 erstmals zum Verkehr
zugelassen werden, mit einem Flugdatenschreiber ausgerlstet sein, der die per
Datenverbindung ausgetauschten Daten aufzeichnet.

(6) Im Falle der Nutzung digitaler Datenverbindungen mit einer bodengestitzten
Gegenstelle muissen ab dem 1. Januar 2013 alle Hubschrauber, fir die eine
Tonaufzeichnungsanlage fur das Cockpit nach § 26 vorgeschrieben ist, mit einem
Flugdatenschreiber ausgeristet sein, der die per Datenverbindung ausgetauschten Daten
aufzeichnet.

Unterabschnitt 4
Verfahrensvorschriften

§28
Ausnahmegenehmigungen

(1) Das Luftfahrt-Bundesamt kann auf Antrag in begrindeten Fallen einmalige
Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der § 8 Nummer 2, § 16, § 17, § 18, §
19, § 20, § 24, § 25, § 26, § 27 fUr einen Zeitraum von langstens sechs Monaten erteilen.

(2) Die Ausnahmegenehmigung von den Bestimmungen des § 8 Nummer 2 kann Uber den
in Absatz 1 genannten Zeitraum hinaus gewahrt werden, wenn sich das Luftfahrt-Bundesamt
von der Notwendigkeit Uberzeugt hat.

(3) Die Ausnahmegenehmigung kann mit Auflagen verbunden werden.



Abschnitt 3
Flugbetrieb

§ 29
Herbeifiihren simulierter Gefahrenzustande

(zu § 3 Absatz 1 LuftBO)

Simulierte Gefahrenzustande und somit jedes absichtliche Abweichen vom Normalbetrieb
eines Luftfahrzeuges dirfen nur dann herbeigefiihrt werden, wenn sich auller den
Besatzungsmitgliedern weder Fluggaste noch gefahrliche Giter an Bord befinden.

§ 30
Schleppstarts

(zu § 2 LuftBO)

Luftfahrzeugfuhrer durfen Segelflugzeuge oder Motorsegler, die nicht mit einer Bugkupplung
ausgerustet sind, nur dann durch andere Luftfahrzeuge beim Start schleppen lassen, wenn
sie mindestens flnf Schleppstarts innerhalb der letzten sechs Monate durchgeflihrt haben.

§ 31
Betriebsmindestbedingungen

(zu § 34 LuftBO)

(1) Ein Flug zu einem Landeplatz darf nicht fortgesetzt werden, wenn die zuletzt
erhaltenen Wetterinformationen Uber den Landeplatz oder zumindest U(ber einen
Ausweichlandeplatz zur voraussichtlichen Ankunftszeit nicht den
Mindestbetriebsbedingungen entsprechen.

(2) Die geltenden Mindestbetriebsbedingungen flr die Landung durfen nicht unterschritten
werden.

§ 32
Ausweichflugplatz

(zu § 29 LuftBO)

(1) Auf die Festlegung eines Ausweichflugplatzes flir einen Flug nach
Instrumentenflugregeln kann verzichtet werden, wenn nach den neuesten verfuigbaren
Wetterinformationen fir den Zeitraum von zwei Stunden vor bis zwei Stunden nach der
voraussichtlichen Ankunftszeit an dem Landeplatz oder von der aktuellen Startzeit bis zwei
Stunden nach der voraussichtlichen Ankunftszeit am Landeplatz mindestens folgende
Wetterbedingungen herrschen:

1. Wolkenuntergrenze:

a) fur Flugzeuge: 300 Meter (1 000 FuB),

b) fur Hubschrauber: 120 Meter (400 FuR)

Uber dem jeweiligen Minimum des anzuwendenden Instrumentenanflugverfahrens,
2. Sicht:

a) fur Flugzeuge: 4 Kilometer,

b) fur Hubschrauber: 1,5 Kilometer



Uber dem jeweiligen Minimum des anzuwendenden Instrumentenanflugverfahrens.

(2) Fuir Flugzeuge kann abweichend von den Bedingungen des Absatzes 1 Nummer 2
Buchstabe a ein pauschaler Wert von 5,5 Kilometern verwendet werden.

§ 33
Betriebstoffvorrate - Flugzeuge

(zu § 29 LuftBO)

(1) Fur einen Flug nach Instrumentenflugregeln ohne Planung eines Ausweichflugplatzes
mussen die an Bord mitgefihrten Betriebsstoffmengen den Flug zum geplanten Landeplatz
und eine weitere Flugzeit von 45 Minuten ermdglichen.

(2) Fur einen Flug nach Instrumentenflugregeln mit Planung eines Ausweichflugplatzes
mussen die an Bord mitgefihrten Betriebsstoffmengen den Flug zum geplanten Landeplatz
und anschlie®end den Flug zum Ausweichflugplatz sowie eine weitere Flugzeit von 45
Minuten erméglichen.

(3) Bei der Berechnung der mitzufihrenden Betriebstoffmengen sind folgende Umstande
zu bertcksichtigen:

1. Vorhersage der meteorologischen Bedingungen,

2. zu erwartende  Streckenvorgaben und Verzégerungen durch die
Flugverkehrskontrollstelle,

3. flr Flige nach Instrumentenflugregeln mindestens ein Instrumentenanflug
einschliellich eines Fehlanflugverfahrens am Landeplatz,

4. Druckverlust in der Kabine, wenn eine Druckkabine vorhanden ist, oder Ausfall eines
Triebwerkes auf der Flugstrecke,

5. weitere Umsténde, die eine Verzégerung der Landung oder einen erhdhten
Kraftstoffverbrauch zur Folge haben.

§ 34
Betriebstoffvorrate - Hubschrauber

(zu § 29 LuftBO)

(1) FdOr einen Flug nach Sichtflugregeln missen die an Bord mitgeflhrten
Betriebstoffmengen den Flug zum geplanten Hubschrauberflugplatz und eine weitere
Flugzeit von 20 Minuten bei einer Fluggeschwindigkeit flr die beste Reichweite zuzlglich
10% der geplanten Flugzeit ermoglichen.

(2) Fur einen Flug nach Instrumentenflugregeln ohne Planung eines Ausweichflugplatzes
mussen die an Bord mitzufihrenden Betriebstoffmengen folgendes ermdglichen:

1. den Flug zum geplanten Hubschrauberflugplatz,

2. weitere 30 Minuten Flugzeit mit der Geschwindigkeit fur ein Warteverfahren in einer
Hohe von 450 Metern (1 500 Ful) dber dem Landeplatz und

3. die Durchflihrung des Anflugverfahrens und der Landung.

(3) Fur einen Flug nach Instrumentenflugregeln mit Planung eines Ausweichflugplatzes
mussen die an Bord mitzufihrenden Betriebstoffmengen folgendes ermdglichen:

1. den Flug zum geplanten Hubschrauberflugplatz mit Anflugverfahren und
Fehlanflugverfahren,

2. den Flug zum Ausweichflugplatz gemaf’ Flugplan,

3. weitere 30 Minuten Flugzeit mit der Geschwindigkeit fur ein Warteverfahren in einer
Hohe von 450 Metern (1 500 FulR) iber dem Ausweichflugplatz und

4. die Durchfiihrung des Anflugverfahrens und der Landung.



(4) Ist fur einen Flug kein geeigneter Ausweichlandeplatz vorhanden, mussen die
Betriebstoffmengen den Flug zum Landeplatz und zusatzlich zwei Stunden bei der vom
Flughandbuch und der zustéandigen Flugsicherungsorganisation fir ein Warteverfahren
vorgesehenen Geschwindigkeit ermoglichen.

(5) Bei der Berechnung der mitzufihrenden Betriebstoffmengen sind folgende Umstande
zu bertcksichtigen:

1. Vorhersage der meteorologischen Bedingungen,

2. zu erwartende Streckenvorgaben und Verzégerungen durch die
Flugverkehrskontrollstelle,

3. flr Flige nach Instrumentenflugregeln mindestens ein Instrumentenanflug
einschlielllich eines Fehlanflugverfahrens am Landeplatz und

4. weitere Umstande, die eine Verzogerung der Landung oder einen erhdhten
Kraftstoffverbrauch zur Folge haben.

Abschnitt 4
Schlussvorschriften

§ 35
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Dritte Durchfuhrungsverordnung zur Betriebsordnung fur
Luftfahrtgerat  (Ausristung und Betrieb des Luftfahrtgerates aullerhalb  von
Luftfahrtunternehmen) vom 25. Juli 1977 (BAnz.Nr. 138), die zuletzt durch die Verordnung
vom 7. Mai 2001 (BAnz. S. 10437) geandert worden ist, aulRer Kraft.

Braunschweig, den 19. Marz 2009

Der Prasident des Luftfahrt-Bundesamtes

Schwierczinski



	20392009
	20392009
	3.DV_LuftBO

	3.DV_LuftBO

		2009-04-03T09:45:53+0100
	Büro NfL :PN




